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einem Großcontainer der Gruppe 20 bzw. G. Großcontainer 
anderer Gruppen werden entsprechend ihrer Länge umge
rechnet (2 Großcontainer der Gruppe 10 bzw. F entsprechen 
einer Großcontainereinheit). Eine Mittelcontainereinheit ent
spricht einem Mittelcontainer der Gruppe 2,5 bzw. D. Mittel
container anderer Gruppen werden entsprechend ihrer Große 
umgerechnet (ein Mittelcontainer der Gruppe 5 bzw. E ent
spricht 2 Mittelcontainereinheiten).

(4) Vertragsstrafe haben zu zahlen
a) der Transportkunde an die Eisenbahn für jede gegen

über dem Vertrag über die Verwendung von Groß- und 
Mittelcontainern zu wenig bestellte oder zu viel in An
spruch genommene
1. Großcqntainereinheit 20 M,
2. Mittelcontainereinheit 10 M;

b) die Eisenbahn an den Transportkunden für jede recht
zeitig bestellte und gegenüber dem Vertrag über die Ver
wendung von Groß- und Mittelcontainern zu wenig be- 
reitgestellte ' -
1. Großcontainereinheit 20 M,
2. Mittelcontainereinheit 10 M.

Verbleibende halbe Großcontainereinheiten werden bei der 
Abrechnung auf volle Großcontainereinheiten aufgerundet

(5) Bei Erfordernis kann der Minister für Verkehrswesen 
die operative Transportplanung für Groß- und Mittelcontai
ner einführen. Der Zeitpunkt der Einführung, der Umfang 
und das Verfahren der operativen Transportplanung sowie 
die Abrechnung einschließlich der Sanktionen werden nach 
Abstimmung im Zentralen Transportausschuß im Tarif- und 
Verkehrs-Anzeiger (TVA) bekanntgegeben.

Zu § 14 der Transportverordnung:
§10

Bestellung, Anmeldung und Bereitstellung
(1) Bahneigene Groß- und Mittelcontainer für den kombi

nierten Transport und für den direkten Eisenbahntransport 
sind grundsätzlich an allen 7 Tagen der Woche und gleichmä
ßig in Anspruch zu nehmen und spätestens 5 Tage vor dem

• Bedarfstag beim Versandbahnhof unter Angabe
a) des Bestellers,
b) des Bedarfstages,
c) der Stelle der Zuführung und Abholung,
d) des Bestimmungsortes mit Postleitzahl,
e) des Bestimmungsbahnhofes, wenn der Transport bei der 

Eisenbahn endet,
f) der Bezeichnung und Masse des Gutes,
g) der Anzahl und Gattung der Groß- bzw. Mitttelcontai- 

ner,
h) eines Hinweises auf die am Straßenfahrzeug anzubrin

genden orangefarbenen Tafeln bei Gütern, für die solche 
Tafeln nach den Bestimmungen für den Transport ge
fährlicher Güter vorgeschrieben sind, und

i) des Empfangslandes, der Empfangsbahn und des Be
förderungsweges im grenzüberschreitenden Verkehr

bis 8.00 Uhr zu bestellen. Der Bedarfstag beginnt um 6.00 Uhr 
und endet nach Ablauf von 24 Stunden.

(2) Weicht in Ausnahmefällen gemäß § 15 Abs. 10 der Tag 
der Versandbereitschaft vom Bedarfstag ab, hat der Besteller 
bei der Bestellung den Tag der Versandbereitschaft anzu
geben.

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, in Abstimmung mit dem 
Kreis- oder Stadttransportausschuß die Versandtage und den 
spätesten Auflieferzeitpunkt für Groß- und Mittelcontainer 
im kombinierten Transport und im direkten Eisenbahntrans
port nach Versandrichtungen festzulegen (tage- und richtungs
weise Annahme). In solchen Fällen oder für den Transport 
von Groß- und Mittelcontainern in vereinbarten Container

zügen oder im Schienenvorlauf mit Wagengruppen sind in den 
Verträgen über die Verwendung von Großcontainern Abwei
chungen von der kontinuierlichen Inanspruchnahme zu ver
einbaren.

(4) Die Bestellung bleibt so lange gültig, bis die bahneigenen 
Groß- und Mittelcontainer bereitgestellt werden, soweit nicht 
der Besteller mitteilt, daß sie nur für einen bestimmten Tag 
gelten soll. Die Bestellung gilt jedoch höchstens bis zum letzten 
Tag des laufenden Monats, soweit nicht der Besteller am er
sten Werktag des folgenden Monats mitteilt, daß sie weiter
hin gelten soll.

(5) Werden Groß- bzw. Mittelcontainer innerhalb der Be
stellfrist von 5 Tagen abbestellt, hat der Besteller eine Abbe
stellgebühr zu zahlen.

(6) Werden zur Beladung bereitgestellte bahneigene Groß
oder Mittelcontainer oder Privatgroßcontainer В unbeladen 
zurückgegeben, hat der Besteller

a) Abbestellgebühr,
b) Überlassungsgebühr vom Zeitpunkt der Bereitstellung 

zur Beladung bis zur Rückgabe gemäß § 14 Abs. 17 oder 
Abs. 18,

c) Umschlaggebühr, ausgenommen, wenn zur Wiederbela
dung bereitgestellte Groß- oder Mittelcontainer vor Ab
lauf der Ladefrist für die Entladung abbestellt werden,

d) Containerstandgeld vom Zeitpunkt der Bereitstellung 
zur Beladung bis zur Rückgabe gemäß § 14 Abs. 17 oder 
Abs. 18,

e) Entgelt für die Zuführung und Abholung und
f) sonstige von ihm zu vertretende Entgelte oder Sanktio

nen
zu zahlen, sofern nicht ein Zurückweisungsgrund gemäß 
Abs. 8 vorliegt. Liegt der Zeitpunkt der Bereitstellung vor
6.00 Uhr des Bedarfstages, sind Überlassungsgebühr, Stehzei
tenentgelt, Containerstandgeld, Straßenfahrzeugstandgeld oder 
Wagenstandgeld ab 6.00 Uhr des Bedarfstages zu zahlen.

(7) Wird ein bestellter leerer bahneigener Groß- oder Mit
telcontainer oder Privatgroßcontainer В nicht innerhalb der 
Ladefrist zur Beladung angenommen, gilt er als unbeladen 
zurückgegeben.

(8) Der Transportträger ist verpflichtet, die Groß- und 
Mittelcontainer einsatzfähig und besenrein bereitzustellen. 
Der Absender hat die Eignung der Groß- und Mittelcontainer 
für das zu verladende Gut und den beabsichtigten Transport 
zu prüfen. Unterläßt er diese Prüfung oder führt er sie un
vollständig aus, hat er die daraus entstehenden Folgen ent
sprechend seiner Verantwortlichkeit zu tragen. Stellt der Ab
sender fest, daß die Container für das zu verladende Gut oder 
den beabsichtigten Transport nicht geeignet sind, kann er sie 
zurückweisen. Der Absender ist jedoch nicht berechtigt, be
reitgestellte Container wegen fehlender Besenreinheit zu
rückzuweisen. Stellt er die Besenreinheit her, hat ihm die 
Eisenbahn Reinigungsgeld zu zahlen.

(9) Die Befreiung von der Verpflichtung zur gleichmäßigen 
Inanspruchnahme regelt sich gemäß § 7 Abs. 4 der Ersten 
Durchführungsbestimmung vom 28. März 1973 zur Transport
verordnung.

(10) Privatgroßcontainer А im Eisenbahnbinnentransport 
sind spätestens-5 Tage vor dem Tag der Versandbereitschaft 
mit den entsprechenden Angaben gemäß Abs. 1 bei der Eisen
bahn zum Transport anzumelden.

(11) Großcontainer für den grenzüberschreitenden Transport 
(einschließlich des Transports über Seehäfen) hat der Trans
portkunde spätestens 7 Tage vor dem Bedarfstag bei der Leit
filiale der DDR-CONT grundsätzlich schriftlich mit den An
gaben gemäß Abs. 1 zu bestellen. Außerdem sind die Nummer 
des Exportauftrages, die Transnummer sowie bei binnenzoll
amtlicher Abfertigung gegebenenfalls die Bereitstellungsstunde 
des Straßenfahrzeugs an?ugeben. Privatgroßcontainer А des 
Beladers sind spätestens 7 Tage vor dem Tag der Versand
bereitschaft des Großcontainers mit den gleichen Angaben


